
 
D e r  B ü r g e r m e i s t e r  
Fachbereich 4 - Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement 
 

Vorlage Nr. 293/16 

 

 

Betreff: 
 

Technische Betriebe Rheine AöR - Wiederbestellung des 
kaufmännischen Vorstands und Benennung des 
Vorstandsvorsitzenden 

  
Status: öffentlich 

 

Beratungsfolge 

Rat der Stadt Rheine 27.09.2016 Berichterstattung 

durch: 

Frau Karasch 

 Abstimmungsergebnis    

TOP einst. mehrh. ja nein Enth. z. K. vertagt verwiesen an: 

         

Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt 

Produktgruppe 42 Finanzen 

 
Finanzielle Auswirkungen 
 

 Ja  Nein 

 einmalig  jährlich  einmalig + jährlich 
 

 

Ergebnisplan   Investitionsplan 
 

Erträge        € Einzahlungen       € 

Aufwendungen        € Auszahlungen       € 

Verminderung Eigenkapital       € Eigenanteil       € 
 

 

Finanzierung gesichert 
 

 Ja  Nein 

durch 

 Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt       

 sonstiges (siehe Begründung) 
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Vorlage Nr. 293/16 
 

Beschlussvorschlag/Empfehlung: 
  
Der Rat der Stadt Rheine stimmt auf Empfehlung des Verwaltungsrats der Tech-

nischen Betriebe Rheine AöR (TBR AöR) 
 

1. der Bestellung von Herrn Dr. Ralf Schulte-de Groot zum kaufmännischen Vor-
stand der TBR AöR befristet für drei weitere Jahre, also vom 01. Januar 2018 
bis zum 31. Dezember 2020, zu. 

 
2. der Benennung von Herrn Dr. Ralf Schulte-de Groot zum Vorstandsvorsitzen-

den der TBR AöR für drei weitere Jahre, also vom 01. Januar 2018 bis zum 
31. Dezember 2020, zu. 

 
 
Begründung: 

  
Der Verwaltungsrat hat in seiner ersten Sitzung im Jahre 2008 per Umlaufbe-

schluss Herrn Dr. Ralf Schulte-de Groot für fünf Jahre (2008-2012) und in der 
Sitzung vom 14. Februar 2012 durch Beschluss für weitere fünf Jahre (2013-
2017) zum Vorstand der TBR AöR bestellt. Zur jeweils gleichen Zeit wurde Herr 

Dr. Schulte-de Groot gem. § 4 Abs. 1 der Satzung der Stadt Rheine über die An-
stalt öffentlichen Rechts „Technische Betriebe Rheine“ als Vorstandsvorsitzender 

benannt. 
 
Die Bestellung von Herrn Dr. Schulte-de Groot läuft demnach Ende nächsten Jah-

res aus. Für den Fall einer Nichtwiederbestellung müsste aufgrund des zeitlichen 
Vorlaufs zeitnah eine externe Ausschreibung der Vorstandsstelle erfolgen. 

 
Vor diesem Hintergrund hat der Verwaltungsrat in seiner Sitzung am 1. Septem-
ber 2016 über die Wiederbestellung beraten und gem. § 6 Abs. 3 der Satzung 

der Stadt Rheine über die Anstalt öffentlichen Rechts „Technische Betriebe Rhei-
ne“ die Bestellung beschlossen und Herrn Dr. Schulte-de Groot vorbehaltlich der 

Zustimmung des Rates gem § 6 Abs. 3 Nr. 8 i.V.m. § 4 Abs. 1 der Satzung der 
Stadt Rheine über die Anstalt öffentlichen Rechts „Technische Betriebe Rheine“ 
als Vorstandsvorsitzenden benannt. 

 
Da aktuell nicht absehbar ist, inwieweit die Neuregelung der Umsatzbesteuerung 

der sog. Beistandsleistungen Auswirkungen auf die im Rahmen der Amtshilfever-
einbarung erbrachten Dienstleistungen der TBR AöR an die Stadt Rheine hat, 
wurde vom Verwaltungsrat der TBR AöR beschlossen, dass die Bestellung zum 

Vorstand mit einer Befristung für drei Jahre (bis zum Ende der umsatzsteuerli-
chen Übergangsfrist am 31. Dezember 2020) erfolgen soll. 
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